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Orgalim  S 2022  zur  Anpassung  an das  deutsche  Recht

Brüssel,  im Oktober  2022

Findet auf den Vertrag deutsches Recht Anwendung (vgl. Ziffer 52 der Orgalim-Bedingungen), gelten im Hinblick auf die AGB-
rechtlichen  Vorschriften  des  deutschen  BGB  die  ORGALIM-Bedingungen  unter  Einbeziehung  dieser  ergänzenden

Vereinbarungen.

Im Übrigen ist zu beachten, dass über die Orgalim-Bedingungen S 2022  (vgl. Ziffer 52 dieser Bedingungen) ggf. das Wiener UN-
Kaufrecht  (CISG)  zur  Anwendung  gelangen  kann. Wird dies nicht gewünscht, bedarf es eines  ausdrücklichen Ausschlusses.

Zu Ziff.  8 Satz  2 (ZU ersetzen  durch):

,Wird  der Besteller schuldhaft nicht vertreten, so erhält er vom Lieferer ein Prüfungsprotoko1l, dessen Richtigkeit er nicht mehr
bestreiten  kann."

Zu Ziff. ':i5 Abs. 5:

entfällt

Zu Ziff. :i7 Satz 2 (zu ersetzen durch):

,,Alle anderen Ansprüche gegenüber dem Lieferer im HinbLick auf Verzögerung sind ausgeschiossen, sofern nicht eine schuldhafte
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Lieferers vorliegen".

Zu Ziff.  28 (Ergänzung):

,,Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß J 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) verjähren ebenfalls innerhalb eines
Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. Die
Ablaufhemmung aus § 445b Abs. 2 BGB bleibt unberührt; sie endet spätestens fünfJahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant
die Sache dem Besteller abgeLiefert hat.

Zu Ziff. 3i  Abs. 3 Satz 2:

entfällt

Zu Ziff. 38 b (Ergänzung):

,,Die Haftungsbeschränkung des Lieferers gilt nicht bei Vorsatz odergroberFahrlässigkeitoderbeischuldhafter Verletzung von Leben,
Körper  oder  Gesundheit.

Die Haftungsbeschränkung gilt weiterhin nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Liegt leichte
Fahrlässigkeit vor, haftet der Lieferer nurfür den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Die Haftungsbeschränkung gilt  ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes
für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei Mängeln, die der Lieferer
arglistig  verschwiegen  oder  deren  Abwesenheit  er  garantied  hat."

Zu Ziff. 3g (zu ersetzen durch):

,,VorbehaltLich der Bestimmungen nach Ziffern 24-38 haftet der Lieferer nicht für Mängel. Dies gilt für  jeden durch den Mangel
verursachten Schaden, wie für  Produktionsausfall, entgangenen Gewinn und andere indirekte Schäden. Die Haftungsbeschränkung
des Lieferers gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Die Haftungsbeschränkung gi1t weiterhin nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspftichten. Liegt leichte
Fahrlässigkeit vor, haftetderLieferernurfürden  vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Die Haftungsbeschränkung gilt  ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Feh1ern des Liefergegenstandes
für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gi1t auch nicht bei Mängeln, die der Lieferer
arglistig  verschwiegen  oder  deren  Abwesenheit  er  garantiert  hat."



Zu Ziffer  4o letzter  Satz (zu ersetzen durch):

,,Der Lieferer haftet jedoch nicht für Produktionsausfat1, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall und Vertragseinbußen des
Bestellers.

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper  oder

Ge5undheit. Er gilt weiterhin nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der leicht fahdässigen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer jedoch nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise
vorhersehbaren  Schaden.

Der Haftungsausschluss gilt fernernicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für
Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Schäden aufgrund arglistiger
Täuschung  oder  im Rahmen  besonderer  Garantiezusagen."

Zu Ziff.  45:

entfällt

Zu Ziff. 5o (Ergänzung):

,Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit. Er gilt weiterhin nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der leicht fahdässigen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer jedoch nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise
vorhersehbaren  Schaden.

Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkth$ungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für
Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Schäden aufgrund arglistiger
Täuschung  oder  im Rahmen  besonderer  Garantiezusagen."
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